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 Veröffentlicht am 28.04.1987

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34;

Rechtssatz

Es besteht weder eine rechtliche noch eine sittliche Verp4ichtung, einem Kind im Rahmen des

Schüleraustauschprogrammes des American Field Service den einjährigen Studienaufenthalt in den USA zu

ermöglichen (Hinweis E 20.9.1983, 81/14/0181). Daran ändert nichts, wenn durch diese Art der Ausbildung neben

schulischen Belangen auch ideellen Zielen Rechnung getragen wird und die Teilnehmer am Schüleraustausch in einem

aufwendigen Ausleseverfahren ausgesucht werden.
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